
Schutz vor Rückstau!   
Ursachen und Lösungs-
möglichkeiten   

Hier noch zwei wichtige Hinweise:
Ein Hausbesitzer muss immer mit Rückstau rechnen 
und sollte sich entsprechend davor schützen, auch 
wenn es bisher noch nie zu einem Rückstau in seinem 
Anwesen kam.   

Fragen Sie einen Fachmann!   
Vor der Durchführung von entsprechenden Maßnahmen 
zur Rückstausicherung sollten Sie einen Fachmann zu 
Rate ziehen. Die Sanitärinstallateure in Ihrer Nähe sind 
die richtigen Ansprechpartner für Beratung und Einbau 
von Rückstausicherungen.

Regelmäßige Wartung!   
Sicherungen gegen Rückstau sind nur wirkungsvoll, 
wenn Sie regelmäßig gewartet werden. Sinnvoll ist eine 
Überprüfung alle 6 Monate. Diese ist von einer Fach-
firma durchzuführen, insbesondere in Hinsicht auf den 
Versicherungsschutz.   

AUSZUG AUS DER SATZUNG FÜR DIE 
ÖFFENTLICHE ENTWÄSSERUNGSANLAGEN 
DER STADT ILLERTISSEN: 

§ 9 Grundstücksentwässerungsanlage   
(1) Jedes Grundstück, das an die Entwässerungseinrich-
tung angeschlossen wird, ist vorher vom Grundstücksei-
gentümer mit einer Grundstücksentwässerungsanlage zu 
versehen. Wird das Schmutzwasser über die Entwässe-
rungseinrichtung abgeleitet, aber keiner Sammelkläran-
lage zugeführt, ist die Grundstücksentwässerungsanlage 
mit einer Abwasserbehandlungsanlage auszustatten.

(2) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Abwas-
serbehandlungsanlage im Sinn des Abs. 1 Satz 2 sind nach 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustel-
len, zu betreiben, zu verbessern, zu erneuern, zu ändern, 
zu unterhalten, stillzulegen oder zu beseitigen. Für die 
Reinigungsleistung der Abwasserbehandlungsanlage im 
Sinn des Abs. 1 Satz 2 ist darüber hinaus der Stand der 
Technik maßgeblich.

(3) Die Stadt kann verlangen, dass zusätzlich zum Kon-
trollschacht ein Messschacht zu erstellen ist. Bei Druck-
entwässerung gilt Satz 1 nicht, wenn die Kontrolle und 
Wartung der Grundstücksentwässerungsanlage über den 
Abwassersammelschacht durchgeführt werden kann.

(4) Besteht zum Kanal kein ausreichendes Gefälle, so kann 
die Stadt vom Grundstückseigentümer den Einbau und 
den Betrieb einer Hebeanlage zur Entwässerung des 
Grundstücks verlangen, wenn ohne diese Anlage eine ord-
nungsgemäße Beseitigung des Abwassers bei einer den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen-
den Planung und Ausführung des Kanalsystems für die 
Stadt nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist.

(5) Gegen den Rückstau des Abwassers aus der Entwäs-
serungseinrichtung hat sich jeder Anschlussnehmer 
selbst zu schützen.

(6) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sowie Arbei-
ten daran dürfen nur durch fachlich geeignete Unterneh-
mer ausgeführt werden. Die Stadt kann den Nachweis der 
fachlichen Eignung verlangen. www.dwa-bw.de      
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Was ist Rückstau?   
Unter Rückstau versteht man den Anstieg des Wasserspie-
gels im öffentlichen Kanal bis zur Rückstauebene.   

Was ist die Rückstauebene?   
In ebenen Geländelagen gilt die Straßenoberfläche an der 
Anschlussstelle als Rückstauebene. Unter Straßenoberfläche
ist die Fahrbahn einschließlich Gehwegen, Seitenstreifen
usw. zu verstehen.   

Wie kann Rückstau entstehen?   
Es gibt zwei mögliche Ursachen:   

• Starkregen   
Das öffentliche Kanalnetz ist entsprechend den Regeln der 
Technik leistungsfähig ausgebaut. Es kann und muss nicht 
jedes Regenereignis drucklos ableiten. Bei Starkregen steigt 
der Wasserspiegel kurzzeitig an. Im Extremfall kann Abwas-
ser aus den Schächten austreten. Wollte man jedes Regen-
ereignis drucklos abführen, wären die Kanaldurchmesser 
um ein Vielfaches größer und die Abwassergebühr deutlich 
höher.   

• Verstopfung im öffentlichen Kanal oder der privaten 
Leitung   

Das öffentliche Kanalnetz wird in regelmäßigen Zyklen gerei-
nigt und untersucht, um möglichen Verstopfungen z.B. durch 
Ablagerungen oder Wurzeln vorzubeugen. Oftmals verur-
sachen jedoch auch sperrige Gegenstände wie z. B. Kant-
hölzer, die durch unsachgemäßen Gebrauch der Abwasser-
anlagen  in die Kanalisation gelangen, eine Verstopfung. Aber 
auch die privaten Leitungen können Schäden aufweisen, 
die zu Rückstau führen, wie zum Beispiel Engstellen wegen 
Wurzeleinwuchses, Ablagerungen, Versätze oder Rohrbrü-
che (Scherbenbildung). Es kann deshalb unabhängig von der 
Witterung im Falle einer unvorhersehbaren Verstopfung 
auch lokal zu einem Rückstau kommen.   
   

Was kann bei Rückstau passieren? // Abbildung 01.   
Bei fehlendem Schutz gegen Rückstau kann das aufgestaute
Abwasser beispielsweise über Waschbecken, Waschmaschi-
nen, Bodenabläufe oder Toiletten in Kellerräume eindringen
und erhebliche Schäden verursachen. Alle Räume oder Hof-
flächen, die unter der Rückstauebene/Straßenoberkante lie-
gen, müssen deshalb gegen eindringendes Abwasser gesi-
chert werden. Die Grundstückeigentümer sind verpflichtet
geeignete Sicherungen einzubauen und betriebsbereit zu
halten.   
   
Rückstauschutz ist gesetzlich vorgeschrieben. Maßgebliche
technische Regeln sind die DIN EN 12056, DIN 1986 und die 
Abwassersatzung der Kommune.   

Wie schützen Sie Ihre Kellerräume vor Rückstau?   
Es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten:   

• Abwasserhebeanlage (Standard) // Abbildung 02.   
Die Abwasserhebeanlage mit Rückstauschleife ist der si-
cherste Schutz vor Rückstau. Das anfallende Abwasser 
wird in einen Sammelschacht mit Hebeanlage geleitet. Von 
dort wird es mit einer Pumpe über das Niveau der Rück-
stauebene gehoben und ins Kanalnetz eingeleitet. Durch 
diese ›Rückstauschleife‹ kann kein Abwasser aus dem 
Kanalnetz in das Gebäude zurückfließen. Die Hausent-
wässerung in den Kellerräumen bleibt in vollem Umfang 
betriebsfähig.   

•  Rückstauverschluss (Ausnahme) // Abbildung 03.   
Unter besonderen Voraussetzungen kann der Schutz 
gegen Rückstau mit Rückstauverschlüssen erfolgen. 
Dazu muss ein Gefälle zum Kanal bestehen. Die an-
geschlossenen Ablaufstellen sind bei Rückstau nicht 
benutzbar. Das heißt die Räume müssen von unter-
geordneter Bedeutung sein, der Benutzerkreis ist klein, 
es steht während der Dauer des Rückstaus ein WC, 
Waschbecken, etc. oberhalb der Rückstauebene zur 
Verfügung. Die Gesundheit der Bewohner darf bei Über-
flutung nicht gefährdet werden.   

Ein Rückstauverschluss verschließt die Leitung bei 
Rückstau aus dem Kanalnetz und verhindert das Ein-
dringen von Schmutzwasser. Je nach Art des Abwassers 
ist ein geeigneter Rückstauverschluss-Typ zu verwen-
den. Falls zum Beispiel ein WC angeschlossen werden 
soll, muss das Einbauteil die Kennzeichnung ›F‹ auf-
weisen.   

Oberhalb des Rückstauverschlusses dürfen keine weite-
ren Ablaufstellen angeschlossen sein. Im Rückstaufall 
wäre die Klappe geschlossen, die Leitungen würden sich 
mit Abwasser füllen, das über Waschbecken, WC, etc. 
auch oberhalb der Rückstauebene überlaufen könnte.   
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